Ordnung


zum Fahren und Parken mit Kfz. in der Kleingartenanlage








Abschnitt 1: Fahren





1.�
Entsprechend den Aufgaben einer Kleingartenanlage ist das Befahren mit Kfz. auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Parkplätze innerhalb der Anlage sind auf dem kürzesten Wege anzufahren. Kfz dürfen nur auf den im Punkt 2.1. festgelegten Stellplätzen geparkt werden. 


Der Inhaber bzw. Leihnehmer eines Schlüssels ist verpflichtet, das Tor nach der Einfahrt sofort wieder zu schließen, damit ein zwischenzeitliches Befahren durch Unbefugte verhindert wird.


�
�
2.�
Während der Ruhezeiten sind An- und Abfahrten nur im Notfall durchzuführen.


�
�
3.�
Das Befahren der Wege der Kleingartenanlage mit Kfz. und Zweikrafträdern außerhalb der Anfahrwege zu den Parkplätzen ist grundsätzlich verboten. Transporte jeglicher Art mit Fahrzeugen bis 2,8 t die das Befahren der Wege innerhalb der Wege der Kleingartenanlage bedürfen, müssen vom Vorstand geneh�migt werden. Für Schäden, die das Befahren verursacht, haftet der auftraggebende Pächter.


�
�
4.�
Um allen Pächtern den An- und Abtransport zu Beginn und Ende der Gartensaison zu ermöglichen, werden an je zwei Wochenenden jeweils von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr die Tore unverschlossen sein. Die Termine werden zur Kenntnis gegeben. Außerhalb dieser Termine kann der Schlüssel kostenlos ausge�liehen werden. Das ist an drei Stellen möglich 


	Parz. 02 Werner Blödel


	Parz. 51 Mickey Muus 


		Parz. 99 Dörte Vater


�
�
5.�
Bei Vermietung des Vereinshauses wird dem Mieter bzw. Nutzer ein Schlüssel für das betreffende Tor gegen eine Kaution von 50,- DM (bzw. 25,- EUR) für drei Tage ausgehändigt. Er wird darauf hingewie�sen, daß nur der An- und Abtransport der für die Feier benötigten Sachen zu realisieren ist. Das Parken innerhalb der Anlage ist dem Mieter und seinen Gästen nicht gestattet.


�
�



Abschnitt 2: Parken





1.�
In der Anlage wurden 3 Parkplätze mit insgesamt 45 Stellplätzen festgelegt.


		Nr. 01 - 18	an der Frankenstein-Straße	Parkkarte violett


		Nr. 19 - 27	an der Eiche			Parkkarte orange


		Nr. 28 - 45 	auf dem Vereinsplatz		Parkkarte rot


�
�
2.�
Die Stellplätze werden vermietet. Die Jahrespacht beträgt derzeit 30,- DM. Änderungen werden mit dem Finanzplan beschlossen. Durch den Vorstand wird eine Bewerberliste geführt.


�
�
3.�
Der Stellplatz ist durch die Numerierung  auf der Parkkarte und dem Plan, der als Anlage zu dieser Ord�nung erarbeitet wurde, ersichtlich. Jeder Nutzer ist für die Sauberhaltung seines Stellplatzes selbst ver�antwortlich!


�
�
4.�
Auf den Stellplätzen und in der gesamten Anlage ist das Waschen und Reinigen sowie 


die Durchführung von Reparaturarbeiten verboten!


�
�
5.�
Bei Vereinsfesten können die Parkplätze innerhalb der Anlage für die Dauer der Vorberei�tung und Durchführung dieser Feste gesperrt werden. Gleiches gilt bei größeren Baumaßnahmen, wenn Material gelagert oder Baufahrzeuge abge�stellt werden müssen.


Eine Rückerstattung von Anteilen des Pachtzinses für diese Zeiträume ist nicht vorgesehen. 


�
�
6.�
Bei Nichteinhaltung der vorgenannten Punkte erfolgt eine Abmahnung durch den Vorstand. Bei erneuten Verstößen wird auf Beschluß der Mitgliederversammlung der Parkplatz entzogen.�
�



��
Kolonie Hügel und Ebene e.V.


Parzelle 60 (Vereinshaus) --- Tiefenberger Straße 10-23c --- 11111 Atlantis�
�
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